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Sozialrechtswissenschaft - eine Notwendigkeit 
im sozialen Rechtsstaat 

Hans F. Zacher 

\brbemerkung I 

Wer sich auf die Aufforderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des 
Herausgebers hin an diesem Werk beteiligt, steht zunächst vor der doppelten 
Frage des Grundes und der Kompetenz. Wer hat hier befunden und wer durfte be
finden, wer zu diesem Werk beitragen kann? Und was berechtigt den Aufgefor
derten, dieses Urteil anzunehmen? Wie man die Sache auch dreht und wendet: 
ohne ein Mindestmaß an Übereinstimmung zwischen den Auffordernden und dem 
Aufgeforderten darüber, daß dieser etwas beizutragen hat, ist dessen Mitwirkung 
nicht denkbar. Und das macht die Mitwirkung für ihn peinlich. Wenn ich trotz
dem mitwirke, so liegt das am Respekt gegenüber denen, die aufgefordert haben 
und an dem guten Sinn, den sie der Sache geben. Aber ich möchte dem Leser, der 
die Peinlichkeit sieht wie ich, doch sagen, daß wir darin übereinstimmen. 

\brbemerkung II 

Unterstellt, daß nützliche Forschung bewirkt werden konnte, so wird gefragt: 
warum? Was waren die Bedingungen? Diese Frage erinnert mich ein wenig daran, 
wie Hundertjährige oft gefragt werden, warum sie hundert Jahre alt geworden 
sind. Der eine meint, weil er immer asketisch gelebt hat, der andere, weil er sich nie 
etwas fehlen ließ, der Dritte, weil er immer Maß gehalten habe. Aber alle drei wur
den hundert Jahre alt. Welche Wirkungen hatten hier welche Ursachen? 

Vorbemerkung III 

Was war der Grund dafür, daß ich aufgefordert wurde? Worüber soll ich berich
ten? Ich bin derzeit (seit 1971) sowohl ordentlicher Professor für öffentliches 
Recht an der Juristischen Fakultät der Universität München als auch Direktor des 
Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Sozialrecht in Mün
chen (seit 1980). Zudem ist meine berufliche und wissenschaftliche Biographie 
weitschweifig. Zwischen meiner ersten juristischen Staatsprüfung (1951) und mei
ner Ernennung zum ordentlichen Professor für Staats-, Verwaltungs- und Kir 
chenrecht an der Universität des Saarlandes (1963) habe ich Erfahrungen in fast 
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allen juristischen Berufen — die längste Zeit freilich im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung und als ,Hilfsarbeiter' am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und 
am Bundesverfassungsgericht — gesammelt. Meine Habilitation (München 1962) 
erbrachte die venia für allgemeine Staatslehre, Staats- und Verwaltungsrecht. (Für 
Sozialrecht wurde sie mir versagt, weil sich die Fakultät nicht sicher war, ob es die
ses Fach gäbe, und wie es sich gegebenenfalls zu Staats- und Verwaltungsrecht 
verhalte.) Meine Forschungen waren und sind verfassungsrechtlicher und -theore
tischer, verwaltungsrechtlicher, von der Mitte der sechziger bis Anfang der siebzi
ger Jahre stark wirtschaftsrechtlicher und mit der größten Kontinuität sozialrecht
licher Natur. Daß mir 1974 die Max-Planck-Gesellschaft den Auftrag erteilte, eine 
Projektgruppe für internationales und vergleichendes Sozialrecht aufzubauen, die 
Projektgruppe 1976 zu arbeiten anfing und 1980 in ein Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Sozialrecht umgewandelt wurde, das ich seither 
leite, gab dieser sozialrechtlichen Arbeit eine nachhaltige Wendung nach ,au
ßen4. 

Was also von all dem ist gemeint? Vermutlich doch das Sozialrecht. 
Ein bißchen viel Unsicherheit also und ein bißchen viel Unbehagen. Aber viel

leicht hilft es dem Leser und mir, und mir gegenüber dem Leser, daß ich wenig
stens davon gesprochen habe. 

Bericht 

I. Was wurde getan? 

Meine sozialrechtlichen Arbeiten begannen Ende der fünfziger Jahre mit einer 
Habilitationsschrift über das Verfassungsrecht der sozialen Intervention des Staa
tes K Und das Ineinander von Verfassung und Sozialpolitik, von Verfassungsrecht 
und Sozialrecht blieb auch ein immer wiederkehrendes Thema meiner Arbeit 2 — 

1. „Das Verfassungsrecht der sozialen Intervention des Staates nach dem Grundgesetz und der Bay
erischen Verfassung", abgeschlossen 1961. Gekürzt und neu eingeleitet erschienen als „Sozialpoli
tik und Verfassung im ersten Jahrzehnt der Bundesrepublik Deutschland" 1980. 

2. S, z. B. Freiheit und Gleichheit in der Wohlfahrtspflege, 1964; Soziale Gleichheit, Archiv des öf
fentlichen Rechts, Bd. 93 (1968) S. 341 ff.; Sozialpolitik und Menschenrechte in der Bundesrepu
blik Deutschland, Beiheft 8 der Zweimonatsschrift Politische Studien, 1968; zusammen mit Franz 
Ruland, Der Bestandsschutz von Sozialversicherungsrenten in der Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts, Die Sozialgerichtsbarkeit 21. Jg. (1974) S. 441 ff.; Freiheits- und Sozialrechte im 
modernen Verfassungsstaat, in: Stanis-Edmund Szydzik (Hsg.), Christliches Gesellschaftsdenken 
im Umbruch, 1977, S. 75 ff. ; zusammen mit Alexander Peltner, Der Verfassungssatz von der Men
schenwürde und die nicht-wirtschaftlichen Freiheitsrechte, in: Sozialrechtsprechung — Verant
wortung für den sozialen Rechtsstaat, Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Bundessozialge
richts, 1979, S. 695 ff.; Sozialpolitik, Verfassung und Sozialrecht im Nachkriegsdeutschland. Ver-
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immer wieder konzentriert auf den Punkt „Sozialstaat" 3. Mehr und mehr aber lö
sten sich die Arbeiten auch aus dieser Anbindung an das Verfassungsrecht und 
stellten sich dem „einfachen" Sozialrecht. Fragen der Reform drängten sich auf: 
die Gleichstellung der Frau 4 und die sozialrechtliche Stellung der Familie 5, die 
Entwicklung des sozialen Entschädigungsrechts 6, die Lage der Behinderten7, die 
Kodifikation des Sozialrechts8, gelegentlich gab es auch Anlaß zu Dogmatik und 
Interpretation9. Aber das Faszinierendste wurde bald das Besondere, das Eigentli-

such einer Skizze, in: Alterssicherung als Aufgabe der Wissenschaft und Politik, Festschrift für Hel
mut Meinhold, 1980, S. 123 ff. — Zur sozialen Programmatik der Bayerischen Verfassung, in: 
Verfassung und Verfassungsrechtsprechung, Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofs, 1972, S. 95 ff. 

3. S. z.B. „Sozialstaatsprinzip", in: Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, 5./6. Lieferung 
1977, S. 152 ff.; Was können wir über das Sozialstaatsprinzip wissen? in: Hamburg, Deutschland, 
Europa. Festschrift für Hans-Peter Ipsen, 1977, S. 208 ff.; Der Sozialstaat als Prozeß, Zeitschrift 
für die Gesamte Staatswissenschaft, Bd. 134 (1978), S. 15 ff. — Bayern als Sozialstaat, Bayerische 
Verwaltungsblätter n. F. 8. Jg. (1962) S.257 ff. 

4. S. z. B. Empfiehlt es sich, die gesetzlichen Vorschriften über die soziale Sicherung der nicht-berufs
tätigen Frau während und nach der Ehe, insbesondere im Falle der Scheidung, zu ändern? Ver
handlungen des 47. Deutschen Juristentages, Bd. II Teil O, 1968, S, 7 ff; Zur sozialen Sicherung 
der Frau, Die neue Ordnung in Kirche, Staat, Gesellschaft und Kultur, 25. Jg. (1971), S. 1 ff.; Glei
che Sicherung von Mann und Frau. Zur gesellschaftspolitischen Relevanz der Rentenversicherung, 
Deutsche Rentenversicherung 1977, S. 197 ff. — S. auch die von mir betreuten Dissertationen: Pe
ter Jacob, Das Risiko der Witwenschaft in der Geschichte des deutschen Beamtenrechts bis 1933, 
1971 ; Frank Höfer, Die soziale Sicherung der nicht-berufstätigen Hausfrau in Frankreich, Belgien 
und Italien, 1972; Christian W. Färber, die soziale Sicherung der Ehefrau in Großbritannien, 
1975. 

5. S. dazu die von mir betreute Dissertation: Franz Ruland, Familiärer Unterhalt und Leistungen der 
sozialen Sicherheit. Zugleich ein Beitrag zur Reform der sozialen Sicherung der Ehegatten und zur 
Reform des Familienlastenausgleichs, 1973. 

6. Die Frage nach der Entwicklung eines sozialen Entschädigungsrechts, Die öffentliche Verwaltung 
25. Jg. (1972), S. 461 ff. S. dazu auch die von mir mitbetreute Habilitationsschrift von Bertram 
Schulin, Soziale Entschädigung als Teilsystem kollektiven Schadensausgleichs, 1981. 

7. S. z. B. Der Behinderte als Aufgabe der Rechtsordnung, in: Verband der Bayerischen Bezirke, 
Zweite ordentliche Verbandsversammlung usw., 1981, S. 1 ff. Zusammen mit Gerhard Igl u. a.: Die 
Lage der Behinderten — eine Aufgabe des Sozialrechts. Eine rechtsvergleichende Analyse anhand 
von Beiträgen aus Belgien, Italien und der Bundesrepublik Deutschland, Zentralblatt für Sozialver
sicherung, Sozialhilfe und Versorgung, 35. Jg. (1981), S. 257 ff. 

8. S. statt zahlreicher weiterer Veröffentlichungen dazu: Das Vorhaben des Sozialgesetzbuches, 
1973; Materialien zum Sozialgesetzbuch, Loseblatt 1974 ff.; Das Sozialgesetzbuch, Textausgabe 
mit Hinweisen, Loseblatt 1976 ff.; die Kodifikation des Sozialrechts im Ausland, Festschrift für 
Theodor Maunz zum 80. Geburtstag, 1980, S. 429 ff. 

9. S. z. B. Der Ärztestreik als Rechtsproblem, Zeitschrift für Sozialreform, 12. Jg. (1966), S. 129 ff.; 
zusammen mit Peter Krause, Zur Versicherungspflicht wissenschaftlicher Hilfskräfte, Zeitschrift 
für Sozialreform 15. Jg. (1969), S. 385; Der Augenoptiker als Faktor der Brillenversorgung der ge
setzlichen Krankenversicherung, 1974; unter Mitarbeit von Marion Friedrich-Marczyk, Kranken
kassen oder nationaler Gesundheitsdienst? 1980; zusammen mit Peter A. Köhler, Die Selbstverwal
tung der Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland, Schweizerische Zeitschrift für So-
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che des Sozialrechts selbst: sein Wesen, seine Definition, sein System, seine Stel
lung im Rechtssystem, sein Verhältnis zur Sozialpolitik, zur gesellschaftlichen 
Ambiance und die Methode sozialrechtswissenschaftlicher Arbeit 1 0 . Das Verhält
nis des Sozialrechts zu Wirtschaftspolitik und -recht nahm dabei einen ganz be
sonderen Platz ein n . Auch die geschichtliche Dimension wurde aufgenommen12. 
Erwies sich das Sozialrecht als defizitäres Feld rechtswissenschaftlicher For-

zialversicherung, 25. Jg. (1981), S. 53 ff., 149 ff.; zusammen mit Marion Friedrich-Marczyk, Zum 
Wesen des Sachleistungsprinzips im gesetzlichen Krankenversicherungsrecht, in: Zentralblatt für 
Sozialversicherung, Sozialhilfe und Versorgung 34. Jg. (1980), S. 97 ff.; zusammen mit Marion 
Friedrich-Marczyk, Zur Problematik genereller Eigenleistungsbefugnis der gesetzlichen Kranken
kassen, Die Sozialgerichtsbarkeit, 27. Jg. (1980), S. 505 ff. 

10. S. z. B. Sozialgerichtsbarkeit und Sozialrecht, Zeitschrift für Sozialreform 10. Jg. (1965), S. 137 ff.; 
Die Sozialversicherung als Teil des öffentlichen Rechts, Sozialrecht und Sozialpolitik, Festschrift 
für Kurt Jantz, 1968, S. 29 ff.; Einige rechtstheoretische Aspekte der Entwicklung des deutschen 
Sozialrechts, in: Perspectivas del Derecho Publico en la segunda Mitad del Siglo X X , Bd. III, 
Madrid 1969, S. 945 ff.; Zur Rechtsdogmatik sozialer Umverteilung, Die öffentliche Verwaltung, 
23. Jg. (1970), S. 3 ff.; Das System der sozialen Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland, 
Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung 14. Jg. (1970), S. 293 ff.; Faktoren und Bahnen 
der aktuellen sozialpolitischen Diskussion, Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, 
3. Jg. (1972), S. 241 ff.; Soziale Indikatoren als politisches und rechtliches Phänomen, Vierteljah
resschrift für Sozialrecht, Bd. II (1974), S. 15 ff.; Sozialrecht als interdisziplinäre Aufgabe — Bei
trag der Rechtswissenschaft, in: Die verfassungsrechtliche Relevanz des Sozialrechts, Schriften
reihe des Deutschen Sozialgerichtsverbands, Bd. XIV, 1975, S. 50 ff.; Grundfragen theoretischer 
und praktischer sozialrechtlicher Arbeit, Vierteljahresschrift für Sozialrecht, Bd. IV (1976), S. 1 ff.; 
Was ist Sozialrecht?, in: Festschrift für Horst Schiekel, 1978, S. 371 ff.; Das Sozialrecht im Wandel 
von Wirtschaft und Gesellschaft, Vierteljahresschrift für Sozialrecht, Bd. VII (1979), S. 145 ff.; So
zialrecht, in: Jurisprudenz. Die Rechtsdisziplinen in Einzeldarstellungen, hrsg. von Rudolf Weber-
Fas, 1978, S. 407 ff.; „Finalprinzip", „Kausalprinzip", „Solidarität", „Versicherungsprinzip", „Ver
sorgungsprinzip", in: Fachlexikon der sozialen Arbeit, hrsg. vom Deutschen Verein für öffentliche 
und private Fürsorge, 1980; Einführung, in: Hans F. Zacher (Hrsg.) Wahlfach Sozialrecht, 1981, 
S. 9 ff. S. auch die von mir betreute Dissertation von Felix Schmid, Sozialrecht und Recht der sozia
len Sicherheit, 1981. 

11. S. z. B. Individuelle und soziale Sicherung gegen Notfälle des Lebens in der sozialen Marktwirt
schaft, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft (1973), S. 135ff.; Soziale Sicherung 
in der sozialen Marktwirtschaft, Vierteljahresschrift für Sozialrecht Bd. I (1973), S. 97 ff.; Sozial
recht und soziale Marktwirtschaft, in: Im Dienst des Sozialrechts, Festschrift für Georg Wannagat, 
1981, S. 715 ff.; Soziale Marktwirtschaft: ihr Verhältnis zur Rechtsordnung und zum politischen 
System, in: Zukunftsprobleme der sozialen Marktwirtschaft, Schriften des Vereins für Socialpoli-
tik, Bd. 116 (1981), S. 817 ff. 

12. Der Ärztestreik als Rechtsproblem (Anm. 9); Die Geschichte der Arzneimittelversorgung der ge
setzlichen Krankenversicherung, in: Beiträge zu einer Theorie der Sozialpolitik, Festschrift für Eli
sabeth Liefmann-Keil, 1973, S. 201 ff.; Sozialpolitik, Verfassung und Sozialrecht im Nachkriegs
deutschland, aaO (Anm. 2). Als Herausgeber: Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung 
von Sozialversicherung, 1979; als Mitherausgeber zusammen mit Peter A. Köhler, Ein Jahrhundert 
Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich 
und der Schweiz, 1981. 
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schung1 3, so nicht weniger als ein defizitäres Feld juristischer Lehre. Auch hier 
mußte also gearbeitet werden 1 4. 

Schließlich kam dazu das internationale Sozialrecht (im Sinne völkerrechtlicher 
Regelung sozialrechtlicher Materien) 1 5, und die Sozialrechtsvergleichung16. 

IL Welche Entwicklung wurde gefördert? 

Die Arbeit, über die hier berichtet wird, hat nicht zu einem einzigen herausragen
den, spektakulären Ergebnis geführt. Sie ist als Bestandteil eines Prozesses zu se
hen. Um welchen Prozeß geht es? Ich meine, man kann diesen Prozeß als den Ab
bau des Mißverhältnisses zwischen der Bedeutung des Sozialrechts für den Men
schen in der modernen Gesellschaft und für den Rechts- und Sozialstaat einerseits 
und der Leistungsfähigkeit der Sozialrechtswissenschaft andererseits bezeich
nen 1 7 . 

Sozialrecht ist dabei zu verstehen als das durch seinen sozialpolitischen Zweck 
geprägte Recht, insbesondere das Sozialleistungsrecht (Recht der sozialen Sicher
heit und der sozialen Entfaltungshilfen: Sozialversicherungsrecht, Beamten-, 
Richter- und Soldatenversorgungsrecht, Kriegsopferversorgung und andere so
ziale Entschädigungsrechte, Arbeitsförderungsrecht, Sozialhilferecht usw. 
usw.)1 8. Dieses Sozialrecht ist ein spätes Recht. Wenn auch Rinnsale weiter zu
rückreichen, so entsteht es im heute relevanten Sinn doch erst im 19. Jahrhundert. 
Auch da sind zunächst nur Einzelphänomene (z. B. das Sozialversicherungsrecht, 
das Fürsorgerecht) wahrnehmbar. Das ganze 20. Jahrhundert hindurch wächst es 
qualitativ und quantitativ, um in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts endlich auch 
als Einheit sichtbar zu werden. Sozialrecht ist extrem wirklichkeitsbezogenes Recht. 

13. Rechtswissenschaft und Sozialrecht, Die Sozialgerichtsbarkeit, 26. Jg. (1979), S. 206 ff. 
14. S. z. B. Die Lehre des Sozialrechts an den Universitäten in der Bundesrepublik Deutschland, Schrif

tenreihe des Deutschen Sozialgerichtsverbandes, Bd. III (1968); Das Sozialrecht im neuen Ausbil-
dungs- und Prüfungsrecht — Nachwort, Zeitschrift für Sozialreform, 17. Jg. (1971), S. 645 ff.; 
Hochschullehrerstellen und wissenschaftlicher Nachwuchs auf dem Gebiet des Sozialrechts, Die 
Sozialgerichtsbarkeit 26. Jg. (1979), S. 137 ff. Als Herausgeber: Wahlfach Sozialrecht, 1981. 

15. S. z. B. Internationales und europäisches Sozialrecht, eine Sammlung weltweiter und europäischer 
völkerrechtlicher und supranationaler Quellen und Dokumente, 1976. Als Herausgeber, Sozial
rechtsvergleich im Bezugsrahmen internationalen und supranationalen Rechts, 1978. 

16. Vorfragen zu den Methoden der Sozialrechtsvergleichung, in: Hans F. Zacher (Hsg.), Methodi
sche Probleme des Sozialrechtsvergleichs, 1977, S. 7 ff.; Einleitung: Horizontaler und vertikaler 
Sozialrechtsvergleich, in: Hans F. Zacher (Hsg.), Sozialrechtsvergleich im Bezugsrahmen interna
tionalen und supranationalen Rechts, 1978, S. 9 ff.; Einleitung, in: Hans F. Zacher (Hsg.), Die 
Rolle des Beitrags in der sozialen Sicherung, 1980, S. 7 ff. 

17. S. dazu und zum folgenden noch einmal Rechtswissenschaft und Sozialrecht, aaO (Anm. 13), und 
Sozialpolitik, Verfassung und Sozialrecht im Nachkriegsdeutschland (Anm. 2). 

18. Hinweise s. in Anmerkung 10. 
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Es will selbst Wirklichkeiten verändern (Not abhelfen, Teilhabe vermitteln usw.). 
Es muß auf Wirklichkeiten (Preise, Löhne usw.) reagieren. Es ist so auch handeln
des Recht. Privatrecht, Strafrecht und weithin auch Verfassungs- und sonstiges 
Verwaltungsrecht eröffnen und begrenzen Handlungsspielräume. Sozialrecht da
gegen will möglichst selbst Ziele erreichen. Wirklichkeitsbezug und Handlungs
charakter verurteilen das Sozialrecht auch in höchstem Maße zum Detail, zur bis 
in die bestimmte Einzelheit gehenden Regelung. Sozialrecht ist ferner extrem poli
tisches Recht. Es ist in besonderem Maße Frucht der Politik und Instrument der 
Politik. Das alles zusammen gibt dem Sozialrecht einen außerordentlich hohen 
Grad an Bewegtheit13. Wohl auf kein Rechtsgebiet trifft das berühmte Wort vom 
„Federstrich des Gesetzgebers", der ganze Bibliotheken zur Makulatur werden 
läßt, so alltäglich zu wie auf das Sozialrecht. 

Alle diese Eigenschaften machten es der Rechtswissenschaft äußerst schwer, das 
Sozialrecht rational, systematisch, dogmatisch so zu erschließen, daß sie zu einer 
eigenständigen verstehenden und kritischen Instanz werden konnte. Die Bewe
gung verdeckt das Bleibende, das Detail das Allgemeine, der Teil das Ganze, die 
politische Absicht den sachlichen Sinn. Dazu kommen Gründe der Arbeitsökono
mie. Welcher juristische Forscher muß eine solche Masse sich stets verändernder 
Einzelheiten verarbeiten, um zu gleichen Erträgen zu gelangen, aber doch stets 
Gefahr zu laufen, daß der „Federstrich des Gesetzgebers" auch seine Arbeit wie
der zu Makulatur werden läßt? Dazu kommen auch Gründe der sozialen Ein
schätzung. Das Prestige der klassischen Fächer fehlt. Nicht weniger scheinen die 
ungemessenen wirtschaftlichen Chancen zu fehlen, die anderen Fächern zuge
schrieben werden. Nicht einmal das klassenkämpferische Pathos des Arbeitsrechts 
kann in einem Sozialrecht, in dem von fast allen an fast alle umverteilt wird, Nah
rung finden. Die sozialrechtstypische Masse von Einzelheiten wird verächtlich 
auch dem angelastet, der sich damit befaßt. Endlich ruht auf dem Sozialrechtler 
die Last entweder des politischen Bekenntnisses oder des politischen Verdachts. 
Der Selbstwiderspruch der Gesellschaft, daß alles gerne sozial redet und von den 
Früchten der Sozialpolitik nimmt, daß das Prestige derer, die Sozialpolitik ma
chen, zumeist aber hinter dem liegt, das andere Politikbereiche einbringen, ist ana
log im juristischen Betrieb tief eingewurzelt. Als ich junger Professor war, warnte 
mich ein zu Recht sehr angesehener älterer Kollege: „Aber Herr Zacher, Sie wol
len sich doch nicht in dem Sozialrecht vergraben!" 

So blieb die Sozialrechtswissenschaft — genauer: die Rechtswissenschaft, die 
sich mit Bereichen sozialpolitisch geprägten Rechts befaßte, — bis in die jüngsten 
Jahrzehnte hinein weithin eine beschreibende, vom Stoff beherrschte, nicht eine 
verstehende und tiefer dringend erklärende, den Stoff gestaltende Wissenschaft. 
Sie gewann zu wenig Distanz vom positiv Gegebenen weg: von der Einzelheit zum 
Allgemeinen, vom Veränderlichen zum Bleibenden, vom politisch Diskutierten 
und Durchgesetzten zum sachlich Denkbaren und Sinnvollen, vom Konkreten 

19. S. dazu insbesondere: Grundfragen theoretischer und praktischer sozialrechtlicher Arbeit 
(Anm. 10) ; Was können wir über das Sozialstaatsprinzip wissen ? (Anm. 3) ; Der Sozialstaat als Pro
zeß (Anm. 3); Das Sozialrecht im Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft (Anm. 10). 
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zum Abstrakten hin. Sie hatte nicht die Kraft, das stets fragmentarisch gesetzte 
und richterlich entschiedene Recht zum System des vollständigen Rechts zu über
höhen. Gewiß gab es immer Ausnahmen — verkörpert durch einzelne Persönlich
keiten, verkörpert auch durch besonders entwickelte Teilbereiche. Aber insgesamt 
blieb immer ein Defizit an Kultur des Sozialrechts, das noch lange in den sozialen 
Rechtsstaat des Grundgesetzes hineinreichte. 

Es ist nicht möglich, hier zu beschreiben, auf welche überaus vielfältige Weise 
dann doch eine durchgreifende Besserung herbeigeführt wurde 2 0. Ebensowenig ist 
es möglich, hier im einzelnen darzutun, worin die Bedeutung dieser Besserung 
liegt: für die Richtigkeit und Wirksamkeit des Sozialrechts, für den Stand der 
Rechtswissenschaft als ganzer, für die Anwendung des Sozialrechts, für die sozial
rechtliche Gesetzgebung, für die Begegnung von einfachem Sozialrecht und Ver
fassungsrecht und vieles mehr. Es kann hier nur behauptet werden, daß die Sozial
rechtswissenschaft als Ganzes — gefügt aus einer Fülle methodisch, gegenständ
lich und kraft persönlicher Prägung sehr unterschiedlicher Beiträge — mehr und 
mehr in die notwendige eigenständige Leistung und Rolle hineingewachsen ist. 

Diese zögerliche Entwicklung einer Sozialrechtswissenschaft ist nun kein spezi
fisch deutsches Phänomen. Mit vielen Unterschieden im einzelnen findet sie sich 
überall auf der Welt. 

Derzeit läßt sich sogar sagen, daß die Sozialrechtswissenschaft in der Bundesre
publik Deutschland, international betrachtet, mit an der Spitze steht. Das ist hier 
nicht aus Patriotismus zu vermerken, sondern nur, um damit zu erklären, daß der 
ungleiche und insgesamt unzulängliche Stand der Sozialrechtswissenschaft zur 
Folge haben muß, daß auch die entsprechenden „internationalen"Zweige der Sozi
alrecbtswissenschafi — die Kunde vom ausländischen Sozialrecht, die Sozialrechts-
vergleichung, das Sozial-Völkerrecht, das Sozial-Kollisionsrecht — unzulänglich 
entwickelt sind. Versteht es sich doch von selbst, daß diese „internationalen" 
Zweige davon abhängen, welche Entwicklung die Sozialrechtswissenschaft in ei
ner hinreichenden Zahl sich austauschender Nationen genommen hat. Anderer
seits liegt auf der Hand, daß in einer kleiner gewordenen Welt, in der man von 
Nation zu Nation den sozialen Fortschritt lernen will, die auf Gleichheit der Le
bensbedingungen achtet und der eine Mobilität selbstverständlich ist, die nicht 
durch Unterschiede und Bindungen der sozialen Sicherung gehemmt werden soll, 
gerade der Sozialrechtsvergleich und die Ausbildung internationalen Sozialrechts 
von großer Wichtigkeit sind, und daß dies ebenfalls des Dienstes der Rechtswis
senschaft bedarf. Die Entwicklungen haben hier nicht jene Dichte erlangt, die für 
die deutsche Sozialrechtswissenschaft behauptet werden darf. Aber wir stehen 
doch, gerade auch was den nationalen Beitrag und seine internationale Wirkung 
anlangt, in einer Phase spürbarer Verdichtung. 

Zu beiden Entwicklungen — zur Integration der deutschen Sozialrechtswissen
schaft wie zu neuen Anfängen des nationalen Beitrages zur internationalen Sozial
rechtswissenschaft — hoffe ich, durch meine Arbeit beigetragen zu haben. 

20. Versuche, Näheres dazu zu sagen, s. in: Sozialpolitik, Verfassung und Sozialrecht im Nachkriegs
deutschland (Anm. 12); Rechtswissenschaft und Sozialrecht (Anm. 13). 
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lu. In welchem Rahmen wurde es getan? 

Wenn ich nach den Bezugsfeldern frage, in denen ich meinen Beitrag geleistet 
habe, so sind sie überaus vielfältig. 

Am Anfang der Geschichte stand ein alter Mann, der im sozialrechtlichen 
Schrifttum kaum ,auffällig4 geworden ist: Hans Nawiasky21. Als ich bei ihm mit ei
ner verfassungsrechtlichen Arbeit promoviert hatte, regte er an, mich zu habilitie
ren. In den Gesprächen über ein mögliches Thema für eine Habilitationsschrift 
war er es, der mir vorschlug, über „Das Verfassungsrecht der sozialen Intervention 
des Staates" zu schreiben. Da ich nach dem Assessorexamen erst einmal in die Pra
xis ging, dauerte es bis 1961, bis die Arbeit geschrieben war 2 2 . Hans Nawiasky 
starb, kurz bevor die Arbeit fertig war 2 3 . 

Die nächste relevante Station war die rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Fa
kultät in Saarbrücken. Dynamik und Anspruch der juristischen Kollegen waren sti
mulierend, und die Nähe der ökonomischen Kollegen bestimmte mich, meine 
wirtschaftsrechtlichen Interessen ebenso zu vertiefen wie meine interdisziplinären 
Erfahrungen24. Unter ihnen war es vor allem Elisabeth Liefinann-Keil25, die mich 
immer wieder auf der Bahn der Sozialpolitik hielt. Der Zusammenarbeit mit ihr 
verdanke ich überaus viel. 

In meine Saarbrücker Jahre fallen aber noch eine Reihe weiterer Anfänge. 1965 
gründeten Walter Bogs26, Georg Wannagat27 und andere zusammen mit mir den 
Deutschen Sozialgerichtsverband2*. Eine wichtige und fruchtbare Zusammenarbeit 

21. S. zu ihm: Hans Nawiasky — Ein Leben für Bundesstaat, Rechtsstaat und Demokratie, in: Festgabe 
für Theodor Maunz, 1971, S. 477 ff. Zu seinem eigenen einschlägigen Werk s. „Veröffentlichun
gen von Prof. Dr. Hans Nawiasky", in: Vom Bonner Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfas
sung, Festschrift für Hans Nawiasky, 1956, S. 431 ff. (S. 442 Nr. 168 ff., S. 443 Nr. 188 ff., S. 445 
Nr. 217 ff.). 

22. Näheres s. dazu in: Sozialpolitik und Verfassung usw. (Anm. 1), S. V ff. 
23. Die Habilitation wurde dann von Theodor Maunz betreut (ebda. S. VIII). Zu dessen sozialrechtli

chem Werk s. Das Sozialgesetzbuch und sein Allgemeiner Teil, Bayerische Verwaltungsblätter, 
n. F. 22. Jg. (1976), S. 552 ff. (553), und: Die Kodifikation des Sozialrechts im Ausland (Anm. 8), 
S. 429. 

24. Die erste Frucht hiervon: Das Verhältnis der Wirtschaftswissenschaft zur Rechtswissenschaft — 
Der öffentliche Dienst (Beamtenrecht), Schriften des Vereins für Socialpolitik n. F. Bd. 33, 1964, 
S. 172 ff. 

25. Zu ihr „Elisabeth Liefmann-Keilt"> Vierteljahresschrift für Sozialrecht Bd. III (1975), S. III ff. Ein 
Verzeichnis ihrer Veröffentlichungen s. bei Bernhard Külp und Wolfgang Stützel (Hsg.), Beiträge 
zu einer Theorie der Sozialpolitik, Festschrift für Elisabeth Liefmann-Keil, 1973, S. 373 ff. 

26. Zu Walter Bogs s. „Gratulation für Walter Bogs", Viertel Jahresschrift für Sozialrecht Bd. II (1974), 
S. 99 ff. 

27. Zu Georg Wannagat s. Wolfgang Gitter, Werner Thieme und Hans F. Zacher (Hsg.), Im Dienst 
des Sozialrechts, Festschrift für Georg Wannagat, 1981: Vorwort (S. V ff.) und Bibliographie 
Georg Wannagat (S. 763 ff.). 

28. S. dazu Kurt Friede, Fünfzehn Jahre Deutscher Sozialgerichtsverband e. V. , ebda. S. 115 ff. 
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begann. Jährliche Tagungen förderten die wissenschaftliche Erörterung des Sozi
alrechts ebenso wie die allmähliche Bildung einer,Gemeinde' von Sozialrechtswis
senschaftlern aus Hochschule und Praxis 2 9. Sie traf sich zunächst in „Professoren
gesprächen" und trifft sich heute in Sozialrechtslehrertagungen30. Für mich selbst 
zählten und zählen die Diskussionen im Vorstand — in dem ich lange der einzige 
hauptamtliche Hochschullehrer war — zu den wichtigsten ,Lernorten'. Die 
„Schriftenreihe des deutschen Sozialgerichtsverbandes" (Bd. I 1966 — Bd. X X I 
1981) dokumentiert nicht nur vieles von dem, was daraus hervorgegangen ist, son
dern vieles von der oben skizzierten Entwicklung überhaupt. 

1966 referierte ich in der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer über „Ver
waltung durch Subventionen"31 — ein primär wirtschaftsrechtliches Thema, des
sen Erörterung kraft seiner leistungsrechtlichen Natur aber auch viele sozialrecht
liche Hilfen gab. 1969 diskutierte die Vereinigung „Die Rechtsformen der sozialen 
Sicherung und das allgemeine Verwaltungsrecht"32. 1969—71 konnte ich als Mit
glied des Vorstandes auf die Gestaltung und Realisierung der Tagungsthemen 
Einfluß nehmen, unter denen hier vor allem die „Grundrechte im Leistungsstaat" 
zu nennen sind 3 3 . 

1969 behandelte der 47. Deutsche Juristentag*4 die soziale Sicherung der Frau, 
insbesondere im Falle der Scheidung. Ich hatte zu referieren35. Zur Vorbereitung 

29. Ein guter Indikator für quantitatives und qualitatives Wachstum dieses Kreises sind auch die Fest
schriften, die auf dem Gebiet des Sozialrechts erscheinen (ein Verzeichnis in „Wahlfach Sozial
recht", Anm. 14, S. 57 f.). Unter ihnen ragen — gerade als ,Mitgliederverzeichnisse* des gemeinten 
Kreises — heraus: Sozialrechtsprechung, Verantwortung für den sozialen Rechtsstaat, Festschrift 
zum 25jährigen Bestehen des Bundessozialgerichts, 2 Bde. 1979; Im Dienst des Sozialrechts, Fest
schrift für Georg Wannagat, 1981. 

30. Die 1. Sozialrechtslehrertagung 1979 ist dokumentiert in: Schriftenreihe des Deutschen Sozialge
richtsverbandes, Bd. XVIII o. J. 

31. Zusammen mit Hans-Peter Ipsen : Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechts
lehrer, Heft 25 (1967). Gerd Schetting hat die Ansätze meines Referats unter Auswertung reichen 
Materials in einer Dissertation vertieft und realisiert: Rechtspraxis der Subventionierung, 1973. 

32. Referate von Wilhelm Henke und Wolfgang Rüfner, Veröffentlichungen der Vereinigung der 
deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 28, 1970. 

33. Referate von Wolfgang Martens und Peter Häberle, Veröffentlichungen der Vereinigung der deut
schen Staatsrechtslehrer, Heft 30, 1972. 

34. Der Deutsche Juristentag hatte seine verdienstvolle sozialrechtliche Arbeit 1960 mit einer sozial
rechtlichen Arbeitsgemeinschaft zum Thema „Die Einwirkung verfassungsrechtlicher Normen auf 
das Recht der sozialen Sicherheit" (Referent Walter Bogs) begonnen (Verhandlungen des 
43. Deutschen Juristentages, Bd. II/G, 1962) und 1964 mit einer Arbeitsgemeinschaft über das 
Thema „Empfiehlt es sich, die Rücknahme fehlerhafter Verwaltungsakte der Sozialleistungsträger 
gesetzlich neu zu regeln?" (Referent Werner Thieme) fortgeführt (Verhandlungen des 45. Deut
schen Juristentages Bd. II /H 1965). 

35. Das genaue Thema war: „Empfiehlt es sich, die gesetzlichen Vorschriften über die soziale Siche
rung der nicht-berufstätigen Frau während und nach der Ehe, insbesondere im Falle der Scheidung, 
zu ändern?". Das Gutachten hatte Herbert Langkeit erstattet (Verhandlungen des 47. Deutschen 
Juristentages, Bd. I F 1968). Referat und Diskussion s. in: Verhandlungen des 47. Deutschen Juri
stentages Bd. II T e i l O , 1968. 
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setzte ich mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Forschungspro
gramm ins Werk, das mir half, Strukturen offenzulegen und Maßstäbe zu gewin
nen 3 6. Im Verlauf der Tagung wurde ich in die Ständige Deputation (d. i . den 
Vorstand) des Deutschen Juristentages, aus der Walter Bogs ausgeschieden war, 
gewählt. Zweimal leitete ich nun sozialrechtliche Abteilungen des Deutschen Juri
stentages: 1972 zum sozialen Entschädigungsrecht 3 7 und 1978 zu den sozialen 
Pflege- und Betreuungsverhältnissen3 8. Hatte der Sozialgerichtsverband wesent
lich dazu beigetragen, eine Gemeinde der „Sozialrechtler" zu stiften, hatte das So
zialrecht auch in der Staatsrechtslehrervereinigung, der Vereinigung der Öffent
lichrechtler, Fuß gefaßt, so ging es im Deutschen Juristentag, der Organisation al
ler Juristen der verschiedensten Berufe und Fachrichtungen, darum, das Sozial-
recht gebend und nehmend an ihrem umfassenden, vornehmlich rechtspolitischen 
Gespräch zu beteiligen. 

1968 wurde ich in den Wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für 
Wirtschaftberufen, dem ich seither angehöre. Meine interdisziplinäre Zusammen
arbeit mit Ökonomen gewann an Selbstverständlichkeit. 

1970 berief die Bundesregierung eine Sachverständigenkommission für ein Sozi
algesetzbuch09, der ich bis zu ihrer Auflösung (1980) angehörte und deren Vorsit
zender ich in der Gründungsphase (1970/71) war. Die Kommission sollte die Ko
difizierung des in viele Zweige gegliederten und in noch viel mehr Gesetzen gere
gelten Sozialrechts konzipieren und die Realisierung des Konzepts vorbereiten. 

36. S. dazu auch oben Anm. 4 und 5. S. ferner Peter Krause und Franz Ruland, Unvollständige Familie 
und Auflösung der Ehe im Sozialrecht, Risiko — Rechtslage — Reform, Zeitschrift für Sozialre
form, 1969, S. 129ff., 200ff., 260ff. Mit Christian W. Färber (Anm. 4), Peter Krause, Franz Ruland 
(Anm. 5) und Gerd Schetting (Anm. 31) sind auch die für diesen Zusammenhang hier wichtigsten 
Namen aus dem Kreis meiner Saarbrücker Mitarbeiter genannt. Peter Krause und Franz Ruland, 
letzterer begleitete mich auch noch nach München, sind mittlerweile selbst sozialrechtlich sehr ak
tive Hochschullehrer des öffentlichen Rechts (Peter Krause in Trier und Franz Ruland in Hanno
ver). 

37. Das volle Thema lautete: „Empfiehlt es sich, die soziale Sicherung für den Fall von Personenschä
den, für welche die Allgemeinheit eine gesteigerte Verantwortung trägt, neu zu regeln?" Das Gut
achten erstattete Wolfgang Rüfner (Verhandlungen des 49. Deutschen Juristentages, Bd. I /E , 
1972). Referent war Hermann Heußner (Referat und Diskussion in: Verhandlungen des 49. Deut
schen Juristentages, Bd. II/P, 1972). S. dazu auch noch einmal Anm. 6. 

38. Das volle Thema lautete: „Empfiehlt es sich, soziale Pflege- und Betreuungsverhältnisse gesetzlich 
zu regeln?" Das Gutachten erstattete Peter Krause (Verhandlungen des 52. Deutschen Juristenta
ges, Bd. I /E , 1978). Die Referate hielten Josef Schmitz-Elsen und Otto-Ernst Krasney (Referate 
und Diskussion in: Verhandlungen des 52. Deutschen Juristentages Bd. II/N, 1978). S. auch mei
nen Schlußbericht ebda. S. O 14 ff. — Schriftführer dieser Abteilung des Juristentages war Gerhard 
Igl, damals wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Projektgruppe für internationales und verglei
chendes Sozialrecht (jetzt wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Sozialrecht). Zu seinen einschlägigen Veröffentlichungen s. Bernd Schulte und 
Hans F. Zacher, Der Aufbau des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Sozi
alrecht, Vierteljahresschrift für Sozialrecht, Bd. 9 (1981) S. 165ff., 189ff. 

39. S. Anm. 8. 
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Sie war aus Praktikern und Wissenschaftlern gemischt. Der Prozeß der Annähe
rung zwischen den bis dahin sich völlig isoliert verstehenden Sozialleistungszwei-
gen (wie etwa Sozialversicherung, Kriegsopferversorgung oder Sozialhilfe) und 
ihren Repräsentanten war schmerzlich. Mittlerweile ist die Einheit des Sozial
rechts, wie es vom Sozialgesetzbuch umfaßt wird, selbstverständlich. 

In meine Saarbrücker Jahre fallen jedoch auch die Anfänge meiner internationa
len Arbeit. Das Saarland, das sich betont europäisch verstand, und eine Fakultät, 
die ihren Schwerpunkt in Europarecht und Rechtsvergleichung hatte, waren ein 
guter Boden dafür. Die Arbeiten zur sozialen Sicherung der Frau legte ich so — 
wie auch einzelne andere Arbeiten — rechtsvergleichend an 4 0 . Sozialrechtlich be
deutsam waren besonders zwei von außen kommende Anregungen. 

1966 lud mich der deutsche Landesausschuß des International Council on Social 
Welfare ( ICSW) 4 1 ein, den deutschen Landesbericht für einen Weltkongreß über 
„Human Rights and Social Weif are" zu erstatten42 und dort auch persönlich zu 
vertreten. Die primär Fragen der Sozialarbeit gewidmeten Kongresse dieser Orga
nisation wurden für mich auch später immer wieder zu wichtigen Erfahrungen. 

1968 gründete ein kleiner Kreis von Experten, der sich im Rahmen der Europäi
schen Gemeinschaften zusammengefunden hatte, das Europäische Institut für so
ziale Sicherheit Der deutsche ,Gründervater c war Kurt Jantz40. Durch ihn wurde 
mir die Mitgliedschaft angetragen44. Eine neue internationale Kontaktebene öff
nete sich — komplementär zum ICSW: auf soziale Sicherheit gerichtet, nicht auf 
Sozialarbeit; europäisch, nicht weltweit. 

Alles dies begann in meiner Saarbrücker Zeit, um sich nach meinem Wechsel 
nach München (1971) fortzusetzen. Darüber hinaus beschäftigten mich hier zu
nächst vor allem Probleme der Gewerkschaften45. 19 7 3 gründeten Detlef Merten 
(als geschäftsführender Herausgeber) und Hans Sellier (als Verleger) die „Viertel-

40. S. noch einmal oben Anm. 4. 
41. Sein Geschäftsführer war damals Dr. Rudolf Pense, ein Pionier des Wiedereinbezugs des deutschen 

Wohlfahrtswesens in diese internationale Organisation. 
42. Sozialpolitik und Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland (Anm. 2). 
43. Zu ihm: „Lebenslauf von Kurt Jantz", in: Horst Peters (Hsg.), Sozialrecht und Sozialpolitik, Fest

schrift für Kurt Jantz, 1968. 
44. Zu der konstituierenden Sitzung kamen außer Kurt Jantz und mir auch Elisabeth Liefmann-Keil 

und Hans Achinger. Von da an begann eine fruchtbare Beziehung auch zu Hans Achinger. Zu ihm 
s. Dieter Schäfer, Gratulation für Hans Achinger, Vierteljahresschrift für Sozialrecht, Bd. II 
(1974), S. 383ff. 

45. S. z. B. Arbeitskammern im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, 1971 ; Aktuelle Probleme der 
Repräsentationsstruktur der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland, in: Festschrift für 
Friedrich Berber, 1973, S. 549ff.; Gewerkschaften in der rechtsstaatlichen Demokratie einer Ar
beitnehmergesellschaft, in: Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung, Festschrift für Franz Böhm 
zum 80. Geburtstag, 1975, S. 707ff.; Staat und Gewerkschaften, 1977; Das Recht auf Organisation 
und Arbeitskampf nach Art. 5 und Art. 6 Abs. 4 der Europäischen Sozialcharta, Zeitschrift für Sozi
alreform, 24. Jg. (1978), S. 129ff.; Richterrecht für Verbände? Die richterrechtliche Ausprägung 
der Tarifautonomie in der Bundesrepublik Deutschland, in: Verwaltung im Dienst von Wirtschaft 
und Gesellschaft, Festschrift für Ludwig Fröhler, 1980, S. 509 ff. 
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Jahresschrift für Sozialrecht", an deren Gestaltung ich als Mitherausgeber Anteil 
nehmen konnte. Die Bedeutung dieser Zeitschrift für die wissenschaftliche Ent
wicklung des Sozialrechts muß hoch veranschlagt werden. 

1972 regte Georg Wannagat an, ein Max-Planck-Institut für Sozialrecht zu 
gründen. Die Max-Planck-Gesellschaft beschloß 1974 eine Projektgruppe für inter
nationales und vergleichendes Sozialrecht (1976—1979) und stabilisierte diese 
1979/80 als Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht46. 
Beides zu leiten wurde mir anvertraut. Von nun an weitete sich das Spek
trum der Arbeit: ausländisches Sozialrecht, europäisches (supranationales) Sozial
recht, Sozialvölkerrecht (auch das Sozialrecht des Europarates, der Internationa
len Arbeitsorganisation und der Vereinten Nationen), Sozialrechtsvergleichung 
— allgemein und für eine Reihe von Einzelproblemen — sowie endlich die Ver
mittlung des deutschen Sozialrechts nach außen wurden zu zentralen Aufgaben4 7. 
Beziehungen zu den Europäischen Gemeinschaften, zum Europarat, zur Interna
tionalen Arbeitsorganisation und zur Internationalen Vereinigung für soziale Si
cherheit48 wurden aufgebaut. 

Daneben blieb der Anspruch des deutschen Sozialrechts — nicht nur im Sinne 
des Einbezugs in die rechtsvergleichende und internationalrechtliche Arbeit. 
Meine Wahl in den Vorstand des Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge, die Bestellung zum Mitglied des Beirates des Bundesaufsichtsamtes für 
das Versicherungswesen49 und vor allem die Berufung in die „Alterssicherungs
kommission" der Bundesregierung sind nur einige Beispiele dafür. Nationaler 
Rahmen und internationale Arbeit verbinden sich nunmehr auch in der Gesell
schaft für Rechtsvergleichung, die 1979 eine Fachgruppe für Arbeits- und Sozial
recht errichtete und mich mit dem Aufbau betraute50. 

Eine kleine Gruppe von wissenschaftlichen Mitarbeitern5 1 und Stipendiaten52 

teilten sich in die Last dieser Anfänge, denen jedes inländische und ausländische 

46. Alles Nähere s. bei Schulte-Zacher aaO (Anm. 38). Zu den Entwicklungsphasen der Arbeit der Pro
jektgruppe und des Instituts s. Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft 1976 S. 633 ff., 1977 S. 682, 
1978 S. 708 ff., 1979 S. 740 ff., 1980 S. 756 ff., 1981 S. 765 ff. 

47. Wegen aller Einzelheiten s. Darstellung und Bibliographie an den in Anm. 45 bezeichneten Stel
len. 

48. In deren Forschungsbeirat ich mittlerweile berufen wurde. 
49. Ein interessanter Erfahrungsbereich im Hinblick auf die versicherungsrechtlichen Elemente im So

zialrecht. 
50. Als erstes Ergebnis dieser Arbeit s. Hans F. Zacher, Martin Bullinger und Gerhard Igl (Hsg.), So

ziale Sicherung im öffentlichen Dienst, 1982. — Vorsitzender der Fachgruppe ist nunmehr Rudolf 
Birk. 

51. Als wissenschaftliche Mitarbeiter waren Michael Faude, Gerhard Igl, Bernd Schulte, Thomas Si
mons und Peter Trenk-Hinterberger an der Projektgruppe tätig. Ab 1977 kam Peter A. Köhler hin
zu. 1980 schieden Michael Faude und Peter Trenk-Hinterberger aus. Maximilian Fuchs trat neu 
ein. 1981 kam Rolf Schuler, 1982 kamen Paul v. Fuhrherrund Eberhard Eichenhofer hinzu. Zu den 
Aufgaben und Veröffentlichungen dieser Mitarbeiter s. die Hinweise in Anm. 46. 

52. Zu nennen sind vor allem Heinz Barta und Felix Schmid. Weitere Stipendiaten s. bei Schulte-Za
cher aaO (Anm. 38), S. 171 Anm. 9. Zu Felix Schmid s. auch oben Anm. 10. 



Sozialrechtswissenschaft 289 

Vorbild fehlte. In Kolloquien 5 3 und Gastvorträgen 5 4, durch die Aufnahme von 
Stipendiaten und Gästen 5 5 und durch die eigene Teilnahme an fremden Aktivitä
ten und auswärtigen Veranstaltungen wurde der Sachverstand fremder Diszipli
nen ebenso hereingenommen wie ausländische Kenntnis und Erfahrung. Nach der 
Umwandlung von der Projektgruppe zum Institut wechselte der Kreis der Mitar
beiter und weitete sich aus 5 6. Das erlaubte nun neue Akzente der Arbeit 5 7. 

Es ist hier nicht möglich, die Vorhaben und ihre Verwirklichung auszubreiten. 
Aber vielleicht darf gesagt werden, daß das Institut über alte und immer neue Be
ziehungsfelder58 — viel mehr, viel weiteren und viel mannigfaltigeren als ich selbst 
sie vorher haben konnte — immer mehr in einen fruchtbaren Austausch mit der 
Sozialrechtswissenschaft, mit Nachbardisziplinen, mit der Praxis des Sozialrechts 
hineingewachsen ist — und dies im Inland wie im Ausland. Nicht alle Früchte, die 
erwartet wurden, sind auch reif geworden; manche schöne Blüte wurde nicht ein
mal befruchtet. Aber der Grund ist gelegt. Erfahrungen sind gesammelt. Erste Ern
ten liegen vor. Hoffnung ist berechtigt. 

Meinen Platz an der Universität habe ich behalten. Das wissenschaftlich Wich
tigste, was die Münchner Juristische Fakultät einem Kollegen gibt, ist ihr Anspruch. 
Dazu kommen die Vielfalt und Verläßlichkeit des vorrätigen Sachverstandes. 
Meinen öffentlich-rechtlichen Kollegen habe ich darüber hinaus für die Opfer zu 
danken, die sie auf sich genommen haben, um mich für den Aufbau und die Lei
tung des Max-Planck-Instituts freier zu stellen. Auch die Zusammenarbeit mit den 
wissenschaftlichen Mitarbeitern am Lehrstuhl 5 9 blieb sehr bedeutsam. In den sozi-

53. 1976 „Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs" (Schriftenreihe für internationales und 
vergleichendes Sozialrecht, Bd. 1, 1977); 1977 „Sozialrechtsvergleich im Bezugsrahmen internatio
nalen und supranationalen Rechts" (ebda. Bd. 2, 1978); 1978 „Bedingungen für die Entstehung und 
Entwicklung von Sozialversicherung" (ebda. Bd. 3, 1979); 1979 „Die Rolle des Beitrags in der so
zialen Sicherung" (ebda. Bd. 4, 1980); 1981 „Ein Jahrhundert Sozialversicherung — Bismarcks So
zialgesetzbuch im internationalen Vergleich" (ebda. Bd. 8, voraussichtlich 1982). 1981 wurde 
ferner ein Colloquium über „Die Lage der Behinderten — eine Aufgabe des Sozialrechts" durchge
führt, s. den Bericht von Gerhard Igl u. a. in: Zentralblatt für Sozialversicherung, Sozialhilfe und 
Versorgung, 35. Jg. (1981), S. 257 ff. Ebenfalls 1981 wurde im Rahmen der Gesellschaft für Rechts
vergleichung das Colloquium „Soziale Sicherung im öffentlichen Dienst" veranstaltet (s. noch ein
mal Anm. 50). 

54. Eine Liste s. bei Schulte-Zacher aaO (Anm. 38), S. 180 Anm. 20. 
55. S. Schulte-Zacher aaO (Anm. 38), S. 171 Anm. 10. 
56. S. noch einmal Anm. 51. 
57. Insbesondere ist zu hoffen, daß das Sozial-Kollisionsrecht und das Sozialrecht der Entwicklungs

länder intensiver als bisher bearbeitet werden können. 
58. Dazu gehören auch der Fachbeirat und das Kuratorium des Instituts. Zu seiner Zusammensetzung 

s. Schulte-Zacher aaO (Anm. 38), S. 171 Anm. 12 und S. 186 Anm. 28. 
59. Unter ihnen haben sich (in zeitlicher Reihenfolge) vor allem Franz Ruland, Alexander Peltner und 

Marion Friedrich-Marczyk für den Bereich des Sozialrechts interessiert. Zu ihren eigenen Arbeiten 
s. die Jahresbibliographien der Universität München Bd. 4 (1972) S. 47, Bd. 5 (1973) S. 49, Bd. 6 
(1974) S. 40, Bd. 7 (1975) S. 27, Bd. 9 (1977) S. 26, Bd. 11 (1979) S. 26, Bd. 12 (1980) S. 24. Einiges 
s. auch bei Schulte-Zacher aaO (Anm. 38), S. 187 ff. 
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alrechtlichen Seminaren, an denen sich in wachsendem Maße auch Praktiker be
teiligen, arbeiten wir zusammen mit den Studenten immer neue Teile des so uner
forschten, ,ungefaßten' Sozialrechts auf. Wie überhaupt die akademische Lehre zu 
den wichtigsten Impulsen meiner systematischen, verstehenden Bemühungen um 
das Sozialrecht zählt. 

Warum habe ich diese Vielfalt der Beziehungsfelder, in denen ich gearbeitet habe, 
beschrieben? Weil ich glaube, daß ich, wenn ich wirklich etwas leisten konnte, dies 
eben nur in dieser Vielfalt der Beziehungsfelder tun konnte: in der Vielfalt der 
Probleme, Rechtsbereiche, Disziplinen und Praxisfelder, in der Vielfalt der For
men von Begegnung und Kooperation, in der Vielfalt der Weisen, fremdes Wissen 
aufzunehmen, und in der Vielfalt der Weisen, eigenes Wissen anzuwenden und 
weiterzugeben. Ich glaube freilich auch, daß dies eine sehr konkrete Diagnose ist: 
konkret im Hinblick auf die Eigenart des Sozialrechts und den Stand seiner wis
senschaftlichen Entwicklung; konkret wohl auch im Hinblick auf meine Individu
alität als Forscher. 

Natürlich gibt es Einwände. Juristische Wissenschaft bringt ihre Ergebnisse ge
meinhin zu Papier — zu eigenem Papier. Eine Arbeitsweise wie die meine speist 
vieles in fremde Arbeit, Meinungsbildung und Entscheidung ein, ohne die ,Erfin
dung* rechtzeitig für sich ,patentieren' lassen zu können. Gewichtiger noch ist das 
Bedenken der Belastung. Alle diese Aktivitäten kosten Kraft und Zeit. Und doch 
wollen und sollen Erträge verarbeitet und veröffentlicht werden. In der Tat ist 
diese ,Schere* Schicksal für mich geworden. „Freizeit" ist eine Art Fremdwort für 
mich. 

Seit dem Aufbau von Projektgruppe und Institut ist eine zweite ,Schere' hinzu
gekommen: sie klafft zwischen der Last des Instituts und den Möglichkeiten, die 
es eröffnet. Mein Spielraum für eigene Arbeiten ist, seit ich diese Arbeit übernom
men habe, immer kleiner geworden. Noch gebe ich mich der Hoffnung hin, daß 
dieses Ärgernis geringer wird, wenn der Aufbau des Instituts abgeschlossen sein 
wird. Sollte diese Hoffnung enttäuscht werden, stünde ich wohl vor der Wahl zwi
schen der Existenz eines Institutsdirektors und der Existenz eines Wissenschaft
lers. 


